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Platzordnung „B Camping“, Bissel 

 

 

 

 

Moin lieber Campinggast! 
 

Herzlich Willkommen auf unserem Campingplatz. Wir freuen uns über euren Besuch und wünschen einen erholsamen 

Aufenthalt bei uns. 

Wir werden uns alle Mühe geben euch die Tage die ihr hier verbringt angenehm zu gestalten. Damit der Aufenthalt 

reibungslos abläuft, bitten wir euch die nachfolgenden Punkte zu beachten. Ihr könnt einen großen Teil dazu beitragen. 

 

 

1. Allgemein 

Die Campingplatzordnung wird mit dem Betreten des Campingplatzes rechtskräftig anerkannt und ist von euch 
einzuhalten. Sie ist öffentlich in der Rezeption ausgelegt sowie an dem Schaukasten ersichtlich und auf der 
Internetseite verfügbar. 

Diese Campingplatzordnung gilt für alle Besucher und Gäste, ob auf Stellplätzen oder in Mietunterkünften. 

1. Der Zutritt zum Campingplatz ist nur nach ordnungsgemäßer Online-Buchung oder Anmeldung jeder Person/ 
jedes Haustiers gestattet. Jeder Gast und Besucher zahlt die für diesen Campingplatz geltenden Preise. 

2. In allen Gebäuden und Mietunterkünften gilt Rauchverbot. Bitte raucht nur draußen und sofern sich niemand 
gestört fühlt. 

3. Das Campingplatzpersonal ist weisungsberechtigt in Belangen der Abstellordnung, der Sicherheit, der 
Hygiene sowie der Einhaltung der Campingplatzordnung. 
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2. Notfälle 

Bitte gebt immer nach dem Notruf auch dem Campingplatzpersonal Bescheid oder ruft uns auf dem Telefon an (0151-
20 44 58 67), wir leiten das Fahrzeug zu euch! Die Notfallnummer findet ihr an der Info, auch mit der Rufnummer 
in Eurer Buchungsbestätigung könnt ihr uns erreichen.  

• Feuerwehr / Rettungsdienst: 112 

• Polizei: 110 // Polizeistation Großenkneten, Wildeshauser Straße 19a, 26197 Großenkneten 
                       Telefon: (04435) 97385-0 

• Krankenhaus Johanneum Wildeshausen. Feldstraße 1, 27793 Wildeshausen        (29 km entfernt) 
Telefon-Nummer Notfallaufnahme 04431-982-0 
St.-Josefs-Hospital Cloppenburg, Krankenhausstraße 13, 49661 Cloppenburg              (27km entfernt) 
Telefonnummer : 04471-160 
Klinikum (Städtische Klinken) Oldenburg, Rahel-Straus-Straße 10, 26133 Oldenburg  (27km entfernt) 
Telefon-Nr. 0441 403-0 Notfallaufnahme Telefon-Nr. 0441 403-2500 

• weitere Notrufnummern: Ärztlicher Notdienst 116 117 
 

• Ärzte(innen) 
Allemeinmedizin: Praxis Dr. med. Silke Goubeaud, Hauptstrasse 58, 49681 Garrel, Telefon-Nr. 04474 666 
HNO (Hals/Nasen/Ohren-Arzt) Dr. M.A. Rachidi, Karpfenweg 2, 49681 Garrel, Telefon-Nr. 04474 5054290 
 

• Zahnärzte(innen) 
Dr. Andreas Behrens, Pfarrer-Landgraf-Strasse 24, 49681 Garrel, Telefon-Nr. 04474 1215  
Joseph Wolking, Petersfelder Strasse 18/A, 49681 Garrel, Telefon-Nr. 04474 444  
 

• Apotheken 
Heide Apotheke, Hauptstrasse 58, 49681 Garrel, Telefon-Nr. 04474 947800  
Marien Apotheke, Hauptstraße 12,49681 Garrel, Telefon-Nr. 04474 238 
 

• Tierarztpraxis 
Tierarztpraxis zur alten Mühle, Garrel, 
Hinterm Esch 42, 49681 Garrel, Telefon: 04474 94140 

3. Anreise/ Abreise 

1. Die Anreise ist ab 14 Uhr möglich. Wir freuen uns in jedem Fall über ein „Moin“. 
Die Zufahrt ist eine Feuerwehrzufahrt und darf zu keiner Zeit blockiert werden. 

2. Die Abreise sollte bis 11 Uhr erfolgen. Wir freuen uns über ein „Tschüss“. 
3. Verlasst eure(n) Unterkunft/Stellplatz sauber und ordentlich. 
4. Bei Mietunterkünften: Bitte achtet darauf, eure persönlichen Dinge mitzunehmen. Geschirr muss sauber 

abgewaschen, getrocknet und im vorgesehenen Schrank platziert und Müll aus der Mieteinheit entsorgt 
werden. Siehe auch die Sektion „Abfälle/ Müllentsorgung“. 

5. Die An- und Abreise kann nur innerhalb des Mietzeitraums stattfinden. 

4. Lärm und Ruhezeiten 

1. Bitte nehmt grundsätzlich Rücksicht auf die anderen Campinggäste und vermeidet ruhestörenden Lärm. 
Insbesondere Smartphones, Radios und Fernseher sind so zu gebrauchen, dass die Nachbarn nicht gestört 
werden. Lautsprecher bzw. Musikboxen können nach Missbrauch sofort und bis zur Abreise in Verwahrsam 
genommen werden. 

2. Lärmintensive Arbeiten, wie der Betrieb von Gartengeräten, sind während der Ruhezeiten untersagt. 
3. Bitte haltet folgende Ruhezeiten ein, 12:00 Uhr bis 14.00 Uhr (Mittagsruhe) und von 23.00 bis 6.00 

Uhr (Nachtruhe). Während der Nachtruhe sind Geräte mit Lautsprecher komplett abzuschalten und 
Gespräche nur noch in Zeltlautstärke (flüsternd) durchzuführen. 
Sollte euch Lärm stören, bitten wir euch, die Gäste direkt und höflich anzusprechen und uns bei anhaltendem 
störendem Verhalten unter der Telefonnummer 0151-20 44 58 67 anzurufen. Wir sind Tag und Nacht 
erreichbar und kümmern uns sofort vor Ort. 

4. Bei angemeldeten Veranstaltungen bei „B Camping“ kann der Beginn der Nachtruhe auf 24:00 Uhr 
verschoben werden. 

5. Zu den Ruhezeiten ist Fahrzeugverkehr untersagt. 

https://www.polizei.mvnet.de/Polizei/PPHRO/PP-Rostock-PI-Wismar/
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5. Fahrzeuge (Verkehrsordnung) 

1. Der Campingplatz ist eine Fußgängerzone. Zur Sicherheit auf dem Platz ist das Befahren nur mit 
Schrittgeschwindigkeit gestattet. Kinder, Fußgänger und Radfahrer haben immer Vorrang. 

2. Auf allen Wegen des Campingplatzes herrscht ein striktes Parkverbot. 
3. Während der Nachtruhe ist es nicht erlaubt, den Campingplatz mit Fahrzeugen aller Art zu befahren.  
4. Pro Stellplatz ist ein angemeldeter PKW/ zwei Krafträder und/oder ein Wohnmobil erlaubt. Weitere 

PKW/Anhänger oder Fahrzeuge von Gästen parken auf einer von „B Camping“ zugewiesenen Fläche.  
5. Der Campingplatz kann Ausnahmen auf zusätzlichen Stellplätzen gewähren. Das Abstellen von Fahrzeugen 

auf nicht genutzten Parzellen, sowie das Abstellen nicht bei „B Camping“ angemeldeter oder nicht 
zugelassener Fahrzeuge ist nicht erlaubt. Sollte dies erfolgen ist ein Entgelt von 5,00 €/Tag zu entrichten. 

6. Autos und Motorräder müssen so neben dem Zelt oder Wohnwagen geparkt werden, dass sie den Verkehr 
und die Nachbarn nicht behindern. Sämtliche Straßen und Wege des Geländes müssen Tag und Nacht zum 
jederzeitigen Befahren für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. 

7. Bei winterlichen Verhältnissen besteht kein Anspruch auf Begeh- bzw. Befahrbarkeit des Platzes.  

6. Kinder / Jugendliche 

Rücksicht auf andere: Kindern sollen sich austoben können. Etwas Rücksichtnahme auf andere Gäste und sorgsamer 
Umgang mit Einrichtung und Ausstattung muss dennoch eingefordert werden. Ungebührender Lärm, Verschmutzung 
und Beschädigungen sind zu vermeiden. Bitte erklärt euren Kindern die für sie relevanten Punkte der Platzordnung. 

1. Kinder dürfen auf dem gesamten Platz spielen, auch auf den Wegen. Im Bereich der Teiche müssen 
Aufsichtspersonen mit anwesend sein. 

2. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können bei uns nur campen, wenn sie von Eltern, Lehrern oder anderen 
Aufsichtspersonen begleitet werden. Jugendliche bis Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen eine 
schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten. 

3. Für Kinder steht ein Spielplatz mit Wohnwagen zur Verfügung. Eltern haben ihre Kinder ständig 
verantwortungsvoll zu beaufsichtigen. Bei Verletzung der Aufsichtspflicht haften sie für Schäden, die durch die 
Kinder verursacht werden. 

4. Es gilt ein Alkohol- und Rauchverbot auf dem Spielplatz. 
 

7. Besucher 

1. Der Campingplatz darf nur von angemeldeten Personen betreten werden. 
2. Angemeldet sind die im Vertrag namentlich benannten Personen (Gäste). Weitere Besucher unterliegen 

unserer Besucherregelung. 
3. Der besuchte Gast meldet seine Besucher vor Ankunft an und haftet für die Entrichtung der Besucherentgelte 

sowie für die Einhaltung der AGB und Campingplatzordnung. Bei Nicht Anmeldung behalten wir uns vor eine 
Besuchergebühr von 60 Euro zu entrichten. 

4. Die Pkws der Besucher parken auf Besucherparkplätzen. „B Camping“ kann kostenpflichtige Ausnahmen auf 
anderen Stellplätzen gewähren. 

8. Haustiere 

1. Das Mitbringen von Hunden und Katzen (nachfolgend „Haustiere“ genannt) bedarf der vorherigen Anzeige 
durch den Gast; für andere Tiere ist unter genauer Artenbezeichnung beim Campingplatz anzufragen, wobei 
der Campingplatz in allen Fällen die Zustimmung jederzeit und ohne Angabe von Gründen verweigern kann. 

2. Für jedes mitgebrachte Haustier ist ein zusätzliches Entgelt zu entrichten, dessen Höhe der Campingplatz 
dem Gast bei dessen Anzeige/Buchung mitteilt. 

3. In unseren Mietunterkünften ist den Hunden der Aufenthalt in Betten und auf gepolsterten Möbeln nicht 
gestattet. Werden Haare festgestellt, wird eine kostenpflichtige Spezialreinigung in Auftrag gegeben. 
Geeignete Schlafmöglichkeiten sind mitzubringen. 

4. Es besteht auf dem gesamten Gelände generell Leinenpflicht. Nur in sicheren geschlossenen persönlichen 
Bereichen kann die Leine abgenommen werden. 

5. Die Unterbringung von Hunden während der Abwesenheit der Besitzer ist ausschließlich auf einem soliden 
eingezäunten Gelände gestattet. Das Anbinden von Hunden ist gemäß § 7 der Tierschutz-Hundeverordnung 
untersagt. Die Halter sind verpflichtet sicherzustellen, dass die Dauer der Abwesenheit eine angemessene 
Tierhaltung nicht beeinträchtigt.  

6. Nicht erlaubt sind Haustiere in den Sanitärgebäuden und auf fremden Stellplätzen (un-/vermietet). 

https://www.ostsee-campingplatz.de/agb/
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7. Von Haustieren verursachte Schäden oder Verunreinigungen sind umgehend vom Tierhalter zu beseitigen. 
8. Hundekot muss mittels Tüte unverzüglich im Restmüll entsorgt werden. 
9. Das Nichtentsorgen von Hundekot kann zu Platzverweis oder anderen Sanktionen führen.  
10. Hundehalter müssen für ihre mitgebrachten Hunde eine Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. 
11. Aggressive Hunde sind zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter verboten (dazu gehört für uns jeder Hund der 

plötzlich zuschnappt oder aggressiv ist). 
12. Auf die Geltung des Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) in der jeweils 

geltenden Fassung wird ausdrücklich hingewiesen. 

9. Stellplätze 

Aufbau 

Ein guter Aufbau der Stellplätze macht den Campingplatz attraktiv und sicher. Wir sind ein umweltfreundlicher 
Campingplatz, und versuchen, die Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig die 
Schönheit der Natur zu zeigen. Der Waldcharakter des Campingplatzes soll erhalten bleiben. 

1. Die Wohnwagen, Vorzelte und Zelte dürfen nur so aufgestellt werden, dass sie jederzeit ortsveränderlich (z.B. 
Brandfall) sind und auch von Hilfskräften zügig abgezogen werden können. 

2. Es sind die Sicherheitsabstände zwischen den Wohnwagen, Wohnmobilen, Zelten und Mietobjekten von min. 
3 Metern einzuhalten. 

3. Jegliches Graben benötigt eine Genehmigung der Campingplatzleitung. Beschädigte Rasennarben sind 
schadenersatzpflichtig. 

4. Achte darauf, dass niemand durch Zeltpflöcke/Heringe/sonstige Halterungen (max. 30 cm tief), Zeltschnüre 
oder anderes Campingzubehör gefährdet wird. Kennzeichne schlecht erkennbare Gefahrenquellen durch gut 
ersichtliche Markierungen, z. B. Schleifen/Fahnen. 

5. Bäume dürfen nicht entfernt, verschnitten oder anderweitig beschädigt werden (keine Nägel einschlagen, 
Antennen anbringen, Leinen oder Zeltverschnürungen befestigen). 

6. Pflanzungen sind nur im Rahmen des Bepflanzungsplanes zulässig und vorab mit „B Camping“ abzustimmen. 
Kleingärtnerische Nutzung ist nicht erlaubt. Einfahrten von der Schneise zum Dauercampingplatz sind nicht 
zu bepflanzen. Die Bepflanzung mit Büschen und Bäumen ist mit „B Camping“ vorher abzustimmen. 

7. Befinden sich auf deinem Stellplatz (Jahres- und Saisonstellplatz) Hecken oder Bäume, bist du für deren 
Pflege zuständig. Dazu zählt auch das Zurückschneiden, sollten Äste zu weit über die Parzelle hinausragen. 
Die Höhe der Hecke darf 2,00 m nicht überschreiten. Es ist verboten Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; 
zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen (aus § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 1. März 2010) 

8. Auf den Stellplätzen dürfen daher keine festen An- und Umbauten, Unterbauten etc. in, an und um den 
Wohnwagen sowie das Vorzelt errichtet werden. 

9. Nicht-feste Bauten (z.B. Geräteschuppen) dürfen eine Größe von 6m² nicht überschreiten. 
10. Mobile Zäune für Hunde und Kleinkinder bis max. 1,2 m Höhe sind erlaubt. 
11. Dieselstandheizungen sind nicht erlaubt. 

Stromversorgung 

1. Ihr werdet mit Ökostrom versorgt (kostenpflichtig). 
2. Das Öffnen der Stromverteilerkästen ist nur den Betreibern und deren Personal gestattet. 
3. Ab Abnahmestelle ist der Gast für den Stromanschluss selbst verantwortlich. Es dürfen nur intakte CEE-

Verlängerungskabel mit CEE-Stecker/Kupplung verwendet werden. 
4. Kabeltrommeln sind immer komplett abzurollen. 
5. Auf Stromlieferung besteht kein Rechtsanspruch. Strom kann nur zur Verfügung gestellt werden, sofern eine 

Anschlussmöglichkeit besteht. 
6. Das Betreiben von Balkonkraftwerken mit Einspeisung in das Netz des Campingplatzes ist verboten. Es kann 

außerdem zu Schäden und Ausfälle am Stromnetz führen. Es dürfen nur sogenannte „Inselanlagen“ betrieben 
werden, bei denen ein eigener Speicher vorhanden sein muss. Bitte kontaktiere uns vor der Installation. 

7. Der Campingplatz nimmt sich das Recht, die manuelle Auslesung nach Verbrauch zu veranlassen. Strom darf 
für Klimaanlagen und Heizungen genutzt werden, wenn dieser nach kWh abgerechnet wird. Bitte kontaktiere 
uns vor der Benutzung. Dies ist nicht an jedem Stellplatz möglich. Nicht angemeldete übermäßige Verbräuche 
werden pauschal zusätzlich zur Buchung abgerechnet. 

8. Das Laden von E-Fahrzeugen ist nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung werden pro Übernachtung die Kapazität 
der Batterie laut Fahrzeugschein berechnet. Des Weiteren wird eine Schadenskaution von 1000 Euro fällig, 
welche für 24 Monate einbehalten wird. Diese wird verwendet, wenn nach dem Laden Schäden am Stromnetz 
auftauchen. 
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Gas 

1. Gasflaschen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht schwerer als 11 kg sein. 
2. Pro Stellplatz sind max. 2 Flaschen erlaubt. 
3. Die Gasanlagen und Campingheizungen müssen den gesetzlichen Bestimmungen und den Richtlinien 

des DVGW-Arbeitsblatt G 607 entsprechen und sind vom euch mindestens alle zwei Jahre warten zu lassen. 

 
Trinkwasser 

1. Auf unserem Campingplatz sind Wasserzapfstellen in der Regel nur für die Entnahme von Trinkwasser 

vorgesehen.  

2. Wasser ist ein kostbares Gut, daher bitten wir euch sparsam damit umzugehen und nicht unnötig Wasser zu 

verbrauchen, z. B. zum bewässern des Rasens.  

3. Das Wasser an den Wasserzapfstellen wird bei Frost zum Schutz der Leitungen abgestellt. 

Ordnung und Sauberkeit 

1. Ordnung, Sauberkeit und gegenseitige Rücksichtnahme sind selbstverständliche Pflichten aller Nutzer des 
Campingplatzes. Auf Sauberkeit legt ihr sicher ebenso großen Wert, wie wir. Deshalb bitten wir euch, das 
Gelände, insbesondere die Sanitärräume so sauber und in Ordnung zu halten, dass auch der Gast nach 
euch, diese unbesorgt benutzen kann. Bitte unterweist eure Kinder, diesem auch Folge zu leisten. 

2. Das Personal ist berechtigt, von euch die Beseitigung der um euren Unterkünften und Pachtflächen 
herumliegenden Abfälle bzw. sonstige Gegenstände zu verlangen.  

3. Wir möchten darauf hinweisen, dass Dauergäste für die Instandhaltung und Pflege ihres Stellplatzes selbst 
verantwortlich sind. Sollte der Platz nicht den Anforderungen entsprechen, erhaltet ihr eine mündliche 
Benachrichtigung. Wir bitten euch, in diesem Fall umgehend für Ordnung zu sorgen, da andernfalls eine 
Gebühr von 100 Euro erhoben werden muss. 

4. Die Fahrzeugwäsche ist auf dem Campingplatz nicht erlaubt. 
5. Beim Verlassen eures Wohnwagens oder der Mieteinheit ist diese(r) stets abzuschließen und die Fenster zu 

verriegeln. 
 

10. Sanitäranlagen 

Auf unserem Campingplatz ist eine biologische Kleinkläranlage verbaut um unabhängig vom öffentlichen Kanalnetz zu 
arbeiten und gleichzeitig die Natur zu schützen. Das bringt einige Herausforderungen mit sich. Durch die richtige 
Entsorgung tragt ihr aktiv zum Umweltschutz bei. 

Abwasser/ Toilettenentsorgung 

1. Abwasserkassetten/ Schwarzwasser dürfen weder auf den Boden, sowie Bodeneinlässen geleitet, noch in 
den Boden versickert werden. Das anfallende Abwasser ist in geeigneten, abgedeckten Behältern 
aufzufangen und nur in die dafür vorgesehenen Ausgussbecken am Sanitärhaus zu entleeren. Ein Verstoß 
kostet mindestens 500€. 

2. Es sind nur natürliche und biologisch abbaubare Produkte zur Entsorgung über das Abwasser zugelassen, 
denn Biozide wie „Aqua Kem Blue“ schaden der biologischen Kläranlage. Ein Verstoß kostet mindestens 
500€. 

3. Egal über welchen Weg, ins Abwasser gehören nicht: 
Gegenstände, Reinigungstücher, Monatshygieneartikel, Feuchttücher, Taschentücher, Küchenpapier o.ä., 
Speisereste, Öle und Fette, Chemikalien, Medikamente, Zigaretten und anderer Müll. Diese müssen in den 
entsprechenden Mülleimer entsorgt werden. 
 
Ein Verstoß kostet mindestens 500€. 

Jedes Missachten führt zu Belästigung Aller, der Umwelt und Mehraufwand und mittelfristig zu höheren Preisen. 
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Sanitäranlagen 

1. Die Sanitäranlagen und gemeinschaftlich genutzten Räume werden täglich gereinigt. Sollte dennoch 
Reinigungsbedarf bestehen, dann wendet euch bitte an das Personal. 

2. Kleine Kinder sollten nur in Begleitung Erwachsener die öffentlichen Sanitärräume benutzen. 
3. Tiere, Zigaretten, Glasflaschen, Gläser und andere gefährliche Gegenstände sind in diesem Bereich 

verboten. 
4. Reinigt bitte kein Geschirr oder eure Wäsche in den Sanitärräumen. 
5. Die zu Verfügung gestellte Waschmaschine und der Trockner sind pfleglich zu behandeln, bei Störungen 

verständigt bitte das Personal. 
6. Duschen ist nur für unsere Gäste erlaubt. 

11. Schutzhütte 
 

Auf unserem Campingplatz findet ihr eine Schutzhütte gegenüber den Teichen. Diese wurde gebaut um bei 
schlechtem Wetter (Unwettern) Unterschlupf zu finden, insbesondere für Radfahrer oder Zeltgästen. Sie steht aber 
allen Gästen ebenso für Feiern und Treffen zu Verfügung. Für fröhliches Zusammensein und dem Thema 
Umweltschutz bitten wir folgende Punkte zu beachten: 

1. Wer feiert, kann auch aufräumen. 

2. Benutzung von Einweggeschirr ist aus umweltschutzgründen verboten. 

3. In der Hütte ist offenes Feuer verboten. 

12. Natur- und Umweltschutz 

1. Auch wir tragen ökologischen und umweltschützenden Anliegen vermehrt Rechnung und laden euch dazu 
ein, uns in unseren Bestrebungen zu unterstützen. Vielerorts kann unnützer Verbrauch eingeschränkt werden: 
beim Duschen, Abwaschen, Waschpulver- und Stromverbrauch und nicht zuletzt beim Vermeiden und 
korrekten Sortieren des Abfalls. Eure Anstrengungen helfen uns, Kosten niedrig zu halten. Zudem leistet ihr 
einen wertvollen Beitrag zur Gesundung und Erhaltung unserer Umwelt! 

2. Das Füttern von Wildtieren (Enten, Fischen) ist verboten. 
3. Das Abholzen oder Beschädigen von Bäumen, Ästen, Zweigen, Sträuchern und Pflanzen ist unzulässig. 

13. Nutzung der Teichanlagen 
 

Unsere beiden Teiche dienen der Erholung und der Verschönerung unseres Platzes. Um die Natur zu schützen und 

Ihre Sicherheit zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: 

1. Absolutes Badeverbot ! Das Baden und Schwimmen in den Teichen ist strikt untersagt. Die Teiche sind 
keine offiziellen Badegewässer. Es gibt keine Badeaufsicht, und die Bodenbeschaffenheit sowie 
Unterwasserpflanzen können Gefahren bergen. Die Benutzung der Uferbereiche erfolgt auf eigene Gefahr. 
Eltern haften für ihre Kinder. 

2. Das Betreten der Uferbepflanzung und das Entnehmen von Pflanzen ist nicht gestattet. Tiere (Enten, Fische 
etc.) dürfen nicht gefüttert werden. Speisereste und Brot verschlechtern die Wasserqualität massiv und 
fördern Algenbildung. 

3. Kinder dürfen sich den Teichen nur in Begleitung Erwachsener nähern. 
4. Das Betreten der Eisflächen im Winter ist lebensgefährlich und streng verboten. 
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14. Müll und Entsorgung 

1. Jeder trägt für die Beseitigung und Entsorgung seines Abfalls persönlich die Verantwortung. Bitte verwendet 
immer Müllsäcke, da diese nicht zu Verschmutzungen und insbesondere im Sommer nicht zu 
Geruchsbelästigungen führen. 

2. Unser Müll-Konzept basiert auf ökologischen Prinzipien und Vermeidung. Unsere Tonnen findet ihr am 
Sanitärgebäude. 
Bitte beachtet unsere Abfalltrennung: 

• Schwarze Tonne = Nur Hausmüll (Restmüll) 

• Gelbe Tonne = Grüner Punkt, Verpackungsmüll 

• Blaue Tonne = Papier, Pappe, Kartons (zerlegt) 

• Glascontainer = Veranstaltungswiese 
3. Es darf ausschließlich Hausmüll entsorgt werden, der während eures Aufenthaltes auf dem Campingplatz 

entstanden ist. 
4. Das Ablagern und Entsorgen von Sperrmüll, Elektroschrott, Metallschrott, Chemikalien, Holzkohle, Holzreste, 

Ladebatterien, Campingstühle, Tische, Schirme, Pavillons, Vorzelte oder dergleichen ist verboten! Bitte 
kontaktiert uns, um sich über eure Möglichkeiten zu informieren. 

5. Grünschnitt und ähnliche Abfälle von dauerhaft genutzten Stellflächen sind zu trennen: 

• Laub: spezieller Ort 

• Grasschnitt und Blumen etc – Grünschnittcontainer 

• Äste und Hecken 
 
Bitte sprecht uns zu diesem Thema gerne an. 

15. Grillen/ Feuer 
 

Bitte achtet darauf, dass der Untergrund unversehrt bleibt. Hier könntet ihr schadenersatzpflichtig werden. Das Grillen 

ist ständig zu beaufsichtigen. Bitte nehmt Rücksicht auf die Nachbarn und deren Campingausrüstung bzgl. Funkenflug 

sowie Geruchs- bzw. Rauchentwicklung. 

1. Grillen ist auf euren Stellplatz erlaubt mit: 

• Gasgrill immer. 

• Elektrogrill bis maximal 1.000 Watt (sonst Leitungsschaden) 

• Holzkohlegrill bis maximal zur Waldbrandstufe 3, mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen (Boden nass, 

Eimer Wasser daneben, Glut vollständig ablöschen, nie unbeaufsichtigt lassen). 

Hier darf nur trockene Kohle verwendet werden. Andere Materialien zu verbrennen, ist nicht erlaubt. 

Ab Stufe 4 ist Grillen mit Holzkohle verboten! Rauchentwicklung ist zu vermeiden. Rückstände dürfen 

nur vollständig erkaltet am Folgetag in der dafür vorgesehenen Tonne entsorgt werden, nicht im 

Gelände oder anderswo. 

2. Offene Feuerstellen bzw. Feuerschalen und Lagerfeuer sind auf Deinem/Eurem Stellplatz erlaubt: 

• bis maximal zur Waldbrandstufe 3, mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen (Boden nass, Eimer 

Wasser daneben, Glut vollständig ablöschen, nie unbeaufsichtigt lassen). Hier darf nur trockenes Holz 

verwendet werden. Andere Materialien zu verbrennen, ist nicht erlaubt. Ab Stufe 4 ist offenes Feuer 

verboten! Rauchentwicklung ist zu vermeiden. Rückstände darf nur vollständig erkaltet am Folgetag in 

der dafür vorgesehenen Tonne entsorgt werden, nicht im Gelände oder anderswo. 

16. Brandschutz 

1. Feuerlöscher stehen zur Brandbekämpfung an deutlich gekennzeichneten Stellen auf dem Campingplatz zur 
Verfügung. Die Feuerlöscher dürfen nur zum Löschen im Brandfall eingesetzt werden. Der Einsatz von 
Feuerlöschern ist anschließend der Campingplatzpersonal zu melden. 

2. Sollten Feuerlöscher mutwillig anderweitig verwendet werden, ist daraus entstehender Schaden (Personen- 
und Sachschäden) vom Verursacher zu tragen. 

3. Dies gilt auch für die Aufwendungen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit mutwillig benutzter 
Feuerlöscher. 

4. Beim Ausbruch eines Feuers ist über die Notrufnummer 112 sofort die Feuerwehr zu alarmieren und die 
Campingplatzleitung oder deren Personal zu verständigen. 

5. Feuerwerk ist auf dem Campingplatzgelände verboten. Wir verzichten auf Feuerwerk um die Natur und die 

Tiere zu schützen, um Müll zu reduzieren und um Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten. 
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17. Gewerbe 
 
Der Campingplatz ist Erholungssuchenden vorbehalten. Die Ausübung eines Gewerbes auf oder von dem 
Campingplatz aus, sowie Schaustellungen auf dem Platz bedürfen der Genehmigung der Campingplatzleitung. 

 

18. Waffen 

1. Die Benutzung sowie das Mitführen oder Lagern von Schusswaffen, Schreckschuss- und Gaswaffen, Hieb- 
und Stichwaffen sowie pyrotechnischen/chemische Materialien sind auf dem gesamten Campingplatz 
verboten. 

2. Gefährliche Gegenstände werden sichergestellt und der Polizei zur Verwahrung übergeben. 
 

 

19. Drohnen/ Film- & Foto-Arbeiten 
 

1. Die Benutzung von „Drohnen“ (unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle mit oder ohne Kamera) ist auf 
und über dem Campingplatz verboten. Eine Ausnahme gilt nur für von der Campingplatzleitung ausgeführten 
oder begleiteten Film- & Foto-Arbeiten. 

20. WLAN/ Wi-Fi 
 
Die Nutzung steht Gästen gratis zur Verfügung.  
 
Die Nutzungsbedingungen Gäste-WLAN 
 

1. Gegenstand und Geltungsbereich dieser Nutzungsbedingungen 

Diese Nutzungsbedingungen regeln eure und unsere Rechte und Pflichten  
im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Gäste-WLAN-Zugangs. 

2. Unsere Leistungen 

(1) Wir stellen euch in unserer Örtlichkeit einen Zugang zum Internet in Form eines WLAN-Zugangs zur kostenlosen 
Nutzung zur Verfügung. 

(2) Die Bereitstellung der WLAN-Verbindung richtet sich nach unseren jeweiligen technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten. Ein Anspruch auf eine funktionsfähige Verbindung oder eine bestimmte örtliche Abdeckung besteht 
nicht. 

(3) Wir gewährleisten ferner nicht, dass die WLAN-Verbindung störungs- und unterbrechungsfrei genutzt werden 
kann. Auch können wir keine Übertragungsgeschwindigkeiten gewährleisten. 

(4) Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zur WLAN-Verbindung im Falle notwendiger technischer Reparatur- 
und Wartungsarbeiten ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu beschränken oder einzustellen. 

(5) Es besteht kein Anspruch darauf, dass bestimmte Dienste über die WLAN-Verbindung genutzt werden können. So 
können insbesondere Port-Sperrungen vorgenommen werden. In der Regel wird das Surfen im Internet und das 
Senden und Empfangen von E-Mails ermöglicht. 

3. Zugang und Nutzung 

(1) Wir bieten unser Gäste-WLAN nur für Besucher unseres Campingplatzes an. Es handelt sich nicht um einen 
öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienst, sondern um ein internes WLAN für Gäste des Platzes. 

(2) Es kann Voraussetzung für eine Nutzung sein, dass ihr die Geltung dieser Nutzungsbedingungen zu Beginn der 
Nutzung der WLAN-Verbindung akzeptiert. Dies kann bei Auswahl der WLAN-Verbindung als WLAN-Netz im 
Endgerät in der Regel über ein dann abrufbares Registrierungsformular oder eine Begrüßungsseite erfolgen. 
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(3) Es besteht kein Anspruch auf Nutzung der WLAN-Verbindung. Uns steht es frei, den Zugang jederzeit ohne 
Angabe von Gründen einzuschränken oder einzustellen. 

4. Eure Pflichten als Nutzer 

(1) Ihr seid verpflichtet, etwaige Informationen, die im Rahmen der Nutzung des Dienstes von euch zu eurer Person 
angegeben werden, wahrheitsgemäß zu machen. 

(2) Ihr seid verpflichtet, bei der Nutzung unserer WLAN-Verbindung die geltenden Gesetze einzuhalten. 

(3) Weitere Pflichten, die sich aus anderen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ergeben, bleiben unberührt. 

5. Preise 

Der Dienst wird kostenlos erbracht. 

6. Verfügbarkeit der Leistungen 

Da unsere Leistungen unentgeltlich erbracht werden, habt ihr keinen Anspruch auf Nutzung der WLAN-Verbindung. 
Wir bemühen uns jedoch um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit. 

7. Verbotene Handlungen 

Euch sind als Nutzer jegliche Handlungen bei der Nutzung der WLAN-Verbindung untersagt, die gegen geltendes 
Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere 
sind folgende Handlungen untersagt: 

• das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer, gegen 
Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges Recht verstoßender und/oder 
betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte; 

• die Veröffentlichung oder Zugänglichmachung von Inhalten, durch die andere Teilnehmer oder Dritte beleidigt 
oder verleumdet werden; 

• die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder Produkten, die gesetzlich 
geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu 
sein; 

• die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstige 
urheberrechtswidrige Handlungen, insbesondere bei der Nutzung von sog. „Internet-Tauschbörsen“ oder File-
Sharing-Diensten. 

Des Weiteren sind auch unabhängig von einem eventuellen Gesetzesverstoß bei der Einstellung eigener Inhalte auf 
der Internetseite des Diensteanbieters sowie bei der Kommunikation mit anderen Nutzern (z. B. durch Versendung 
persönlicher Mitteilungen, durch die Teilnahme an Diskussionsforen etc.) die folgenden Aktivitäten untersagt: 

• die Übertragung überdurchschnittlich großer Datenmengen und insbesondere die anhaltende Übertragung 
solcher Datenmengen; 

• das Hosting eines Web-Servers oder anderer Server durch Nutzung eines Hotspots des Diensteanbieters; 

• die Änderung der vorgegebenen DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen der WLAN-Verbindung des 
Diensteanbieters; 

• die Versendung von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen; 

• die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien; 

• die Verbreitung anzüglicher, anstößiger, sexuell geprägter, obszöner oder diffamierender Inhalte bzw. 
Kommunikation sowie solcher Inhalte bzw. Kommunikation die geeignet sind/ist, Rassismus, Fanatismus, 
Hass, körperliche Gewalt oder rechtswidrige Handlungen zu fördern bzw. zu unterstützen (jeweils explizit oder 
implizit); 

• die Aufforderung anderer Nutzer oder Dritter zur Preisgabe von Kennwörtern oder personenbezogener Daten 
für kommerzielle oder rechts- bzw. gesetzeswidrige Zwecke. 

Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb unserer WLAN-Verbindung zu 
beeinträchtigen, insbesondere unsere Systeme unverhältnismäßig hoch zu belasten. 

8. Sperrung von Zugängen 
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Wir können euren Zugang zur WLAN-Verbindung jederzeit vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn konkrete 
Anhaltspunkte vorliegen, dass gegen diese Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht verstoßen wird, 
verstoßen wurde oder wenn wir ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Sperrung haben. 

9. Haftungsfreistellung 

(1) Ihr seid als Nutzer für alle eure Handlungen, die ihr im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets über unserer 
WLAN-Verbindung vornehmt, selbst verantwortlich. 

(2) Ihr stellt uns von sämtlichen Forderungen, die Dritte gegen uns wegen eines Verstoßes des Nutzers gegen 
gesetzliche Vorschriften, gegen Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits-, Urheber- und Markenrechte) oder 
gegen vertragliche Pflichten, Zusicherungen oder Garantien geltend machen, einschließlich der Kosten der 
notwendigen Rechtsverteidigung (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe) auf erstes Anfordern frei. 

(3) Ihr seid verpflichtet, im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen im Sinne von Ziff. 10 Absatz 2 unverzüglich 
und vollständig bei der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken und uns die hierzu erforderlichen Angaben in geeigneter 
Weise zugänglich zu machen. 

10. Haftungsbeschränkung 

(1) Wir haften bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von uns verursachten Schäden unbeschränkt. 

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
unbeschränkt. 

(3) Im Übrigen haften wir nur, soweit wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben. Als wesentliche 
Vertragspflichten werden dabei abstrakt solche Pflichten bezeichnet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen 
darf. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
beschränkt. 

(4) Soweit unsere Haftung nach den vorgenannten Vorschriften ausgeschlossen oder beschränkt wird, gilt dies auch 
für unsere Erfüllungsgehilfen. 

(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

11. Datenschutz 

(1) Wir tragen Sorge dafür, dass eure personenbezogenen Daten nur erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, 
soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt, oder 
vom Gesetzgeber angeordnet ist. 

(2) Für den Fall, dass im Rahmen der Nutzung unserer Leistungen datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen 
von euch eingeholt werden, wird darauf hingewiesen, dass ihr diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
könnt. 

(3) Um die Leistungen der WLAN-Verbindung zu erbringen, ist eventuell die Verwendung von personenbezogenen 
Daten eures Endgerätes erforderlich. In dem Zusammenhang werden ggf. auch die MAC-Adressen von Endgeräten 
temporär gespeichert. Ferner werden wir ggf. Protokolldaten („Logfiles“) über Art und Umfang der Nutzung der 
Dienstleistungen für 7 Tage speichern. Diese Daten können nicht unmittelbar eurer Person zugeordnet werden. 

12. Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Geltung des UN-Kaufrechts ausgeschlossen wird. 

(2) Wenn ihr Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen seid, 
so ist unser Sitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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21. Beschädigung und Diebstahl 

1. Bitte zeigt uns jeden Schaden und Diebstahl an, damit die Campingplatzleitung Abhilfe schaffen kann. 
Außerdem unterstützt ihr uns so bei Aufklärung und Beseitigung des Schadens. 

2. Sollten ihr, eure Kinder oder Besucher einmal Gegenstände oder Eigentum anderer Gäste oder des 
Campingplatzes beschädigt oder zerstört haben, ist ein offener Austausch wichtig. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Gesundheit anderer gefährdet sein könnte. In vielen Fällen übernimmt eine Haftpflichtversicherung 
die Schäden. Das Nichteingestehen von Schäden bedeutet oft Risiken, Ärger und Kosten. Diese wirken sich 
auch negativ auf die Preise aus. 
 

22. Platz- und Hausverbot 

1. Verstößt ein Gast vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Regeln, so kann ihm der weitere Aufenthalt im 
Rahmen des Hausrechts sofort verwehrt werden. 

2. In einem solchen Fall behält der Campingplatz „B Camping“ seinen Anspruch auf den vereinbarten 
Gesamtpreis als pauschale Entschädigung. Erstattungen von bereits geleisteten Zahlungen sind 
ausgeschlossen. 

3. Den Anordnungen und Weisungen des Campingplatzpersonals, insbesondere auch hinsichtlich der 
Aufstellung von Kraftfahrzeugen, Wohnwagen, Reisemobilen und sonstigen Fahrzeugen sowie von Zelten 
oder ähnlichen Anlagen, ist uneingeschränkt und unverzüglich Folge zu leisten. 

4. Falls den Anordnungen des Campingplatzpersonals nicht Folge geleistet wird, erfolgt bei strafrechtlich 
relevanten Handlungen die Hinzuziehung der Polizei. Bei Strafantragsdelikten bleibt die Stellung von 
Strafanträgen vorbehalten. 

23. Haftung, Datenschutz und vertragliche Themen 
 

Diese Themen sind in den von euch akzeptierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) geregelt. 

24. Allgemeine Bestimmungen 

Mit Erscheinen dieser Platzordnung verlieren alle vorherigen Ordnungen ihre Gültigkeit. 

Eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorstehenden Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen. Bitte beachtet auch aushängende andere Regelungen. 

Wir behalten uns vor, Irrtümer, Druck- und Rechenfehler zu berichtigen. 

Wir leben davon, euch einen schönen Aufenthalt zu bereiten. Bei Problemen, Verbesserungsvorschlägen oder 
Unstimmigkeiten kontaktiert bitte die Campingplatzleitung. Wir werden bestimmt immer eine Lösung finden.  

Ebenfalls freuen wir uns auch immer über eine positive Bewertung im Internet. 

Wir wünschen euch einen schönen Aufenthalt und eine erholsame Zeit! 

 

Patrick und Noele 

Kontakt: 0151-20 44 58 67 

 

 


